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Einführung in die Realisierung  

„Digitale Schule – Digitales Klassenzimmer“ 
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Bund : wie viel Geld steht für den DigitalPakt Schule zur Verfügung? 

 

Der Bund stellt über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden 

Euro zur Verfügung, davon in dieser Legislaturperiode Euro 3,5 Milliarden.  

 

Aufgrund des Charakters der Bundesmittel als Finanzhilfen bringen die 

kommunalen und privaten Schulträger bzw. Länder zusätzlich einen finanziellen 

Eigenanteil ein = Euro 2,05 Milliarden.  

 

Zusammengenommen stehen dann insgesamt mindestens Euro 5,55 Milliarden 

bereit.  

 

Rein rechnerisch bedeutet dies für jede der ca. 40.000 Schulen in Deutschland 

im Durchschnitt einen Betrag von Euro 137.000.- oder umgerechnet auf die 

derzeit ca. 11 Millionen Schülerinnen und Schüler eine Summe von Euro 500.-

pro Schüler. 

https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.php#accordion-content-4


03.02.2021 Copyright © 2019 Ralf Kimmelmann 3 

Bayern : Wie viel Geld steht für den DigitalPakt Schule zur Verfügung? 

 

Zum Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur stellt der Bund dem Freistaat im 

Rahmen des DigitalPakts Schule Euro 778 Millionen zur Verfügung. 

 

Das sind bei 5.500 Schulen in Bayern maximal Euro 141.454.- pro Schule. 

 

Die Fördergelder werden entsprechend der Schüler- und Klassenzahl einer 

Schule auf die Kommunen und privaten Träger verteilt.  

 

Die entsprechende bayerische Förderrichtlinie wurde am 30. Juli 2019 

unterzeichnet und trat damit am 31. Juli 2019 in Kraft. Veröffentlicht ist die 

Richtlinie im BayMBl. 2019 Nr. 307 vom 14.08.2019. 
 

Der DigitalPakt war im Mai 2019 in Kraft getreten… 

… dank Bürokratiehürden bisher bewilligt  

(Stand Februar 2021) : gerade einmal 10% ! 

https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.php#accordion-content-4
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Welche Gegenstände können die Schulen mit den DigitalPakt-Mitteln 

kaufen? 

 

Bund und Länder haben sich in der Verwaltungsvereinbarung auf 

Fördergegenstände und -bedingungen verständigt. Es sind spezielle digitale 

Arbeitsgeräte förderfähig, die in der beruflichen benötigt werden, sowie 

standortgebundene Anzeigegeräte in Schulen. Das sind beispielsweise 

interaktive Tafeln.  

 

Wenn es nach dem speziellen pädagogischen Konzept einer Schule 

erforderlich ist und sämtliche Infrastrukturkomponenten bereits vorhanden sind, 

sind in begrenztem Umfang auch Klassensätze mobiler Endgeräte förderfähig.  

 

Der Anteil an Fördermitteln, der für mobile Endgeräte aufgewendet wird, darf 

jedoch 20 % aller Fördermittel pro Schulträger nicht überschreiten.  

 

Mobile Endgeräte zur Nutzung durch Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte 

außerhalb des Unterrichts sind generell nicht förderfähig. 
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http://www.iconarchive.com/show/3d-bluefx-desktop-icons-by-wallpaperfx/Monitor-icon.html
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http://www.iconarchive.com/show/pleasant-icons-by-harwen/My-Computer-icon.html
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http://www.iconarchive.com/show/ipad-2-icons-by-fasticon/iPad-Black-red-cover-icon.html
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http://www.iconarchive.com/show/devices-icons-by-hadezign/iPad-icon.html
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http://www.iconarchive.com/show/ipad-icons-by-adidadidu/iPad-Side-Newspaper-icon.html
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http://www.iconarchive.com/show/3d-bluefx-desktop-icons-by-wallpaperfx/Hdd-icon.html
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http://www.iconarchive.com/show/pleasant-icons-by-harwen/Printers-Faxes-icon.html
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Wie frei sind die Sachaufwandsträger in der Beschaffung der IT-

Ausstattung?  

 

Im Dialog mit den Sachaufwandsträgern leiten die Schulen im Rahmen der 

Medienkonzeptarbeit ihre Bedarfe aus dem schuleigenen Mediencurriculum ab. 

 

Aus diesem Grund sind die Medienkonzepte der Schulen - zusammen mit der 

Teilnahme an der IT-Umfrage der Akademie für Lehrerfortbildung und 

Personalführung (ALP) Dillingen - bei Antragstellung zu übermitteln.  

 

Dadurch werden zentrale Vorgaben des Bundes eingelöst : der Bund fordert für 

eine Förderung eine Bestandsaufahme der bestehenden und benötigten 

Ausstattung sowie der aktuellen Internetanbindung, ein technisch-

pädagogisches Einsatzkonzept unter Berücksichtigung medienpädagogischer, 

didaktischer und technischer Aspekte und eine bedarfsgerechte 

Fortbildungsplanung für die Lehrkräfte.  
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Wie soll es mit Service und Support der technischen Ausstattung 

weitergehen? 

 

Es ist unabhängig vom DigitalPakt Schule die Aufgabe der Kommunen bzw. der 

privaten Schulträger, Betrieb, Support und Wartung der IT in den Schulen 

sicherzustellen.  

 

Die Länder prüfen im Antragsverfahren, ob entsprechende Konzepte vorliegen.  

 

Vielerorts übernehmen Lehrkräfte einfache technische Problembehebungen, 

sind Ansprechpartner für Lehrkräfte und für Schüler und Schülerinnen bei 

technischen Problemen und nehmen eine koordinierende Rolle wahr.  

 

Doch die Hauptaufgabe der Lehrkräfte bleibt die pädagogische Vermittlung von 

Kompetenzen und Inhalten und nicht die Wartung von Netzen und Geräten.  
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Wie soll es mit Service und Support der technischen Ausstattung 

weitergehen? 

 

Daueraufgaben der Kommunen beim Betrieb der IT wiederum darf der Bund 

aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht finanzieren. Bisherige, auch vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte neue Ansätze 

wurden durch fehlende Infrastrukturen begrenzt. 

 

Deswegen sieht der DigitalPakt die Möglichkeit vor, die Entwicklung effizienter 

und effektiver Strukturen für die professionelle Administration und Wartung 

digitaler Infrastrukturen als regionales oder landesweites Projekt zu fördern.  

 

Die Lösungen sollen über die einzelne Schule und den einzelnen Schulträger 

hinausgehen, um die Kosten zu senken und die Lehrkräfte von der 

Systemadministration zu entlasten. Gefördert werden Vorhaben bis zur 

Inbetriebnahme dieser Supportstrukturen.  

 

Der Regelbetrieb ist wieder Aufgabe der Schulträger. 


